
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/11/9 5Ob69/93
(5Ob70/93, 5Ob71/93)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1993

Norm

WBFG 1968 §32 Abs5

WBFG 1984 §60 Abs8

Rechtssatz

Eine Aufhebung des § 32 Abs 5 WBFG 1968 ist in der Übergangsbestimmung des § 60 Abs 8 WBFG 1984 nicht zu 7nden

und würde den Regeln der reinen Wortauslegung und Sprachauslegung sogar eindeutig widersprechen.
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